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Richtlinien für die Bürgerfragestunde
der Gemeinde Fraham

Von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr vor einer Gemeinderatssitzung wird, sofern Anfragen
vorliegen, eine Bürgerfragestunde eingerichtet.

Die Anfragen sind schriftlich, elektronisch oder per Fax spätestens eine Woche vor
der nächsten Gemeinderatssitzung am Gemeindeamt einzubringen. Wurde keine
Anfrage eingebracht entfällt die Bürgerfragestunde.
Alle Anfragen zur Bürgerfragestunde werden den Fraktionscbrnännern, sowie den
betroffenen Ausschussobleutenunmittelbar nach dem Einlangenweitergeleitet.

Die Bürgerfragestunde beginnt jeweils am Tag der Gemeinderatssitzung und
dauert max. 30 Minuten vor der Gemeinderatssitzung (irn Regelfall Beginn um 18:00
Uhr und dauert bis längstens 18:30 Uhr). Unmittelbar im Anschluss �ndet die
reguläre Gemeinderatssitzungstatt.

Die Leitung der Bürgerfragestunde obliegt dem Bürgermeister. Er handhabt die
Richtlinien und entscheidet in Zweifeisfällen. Jede Bürgerin und jeder Bürger mit
Hauptwohnsitz in Fraham bzw. jeder Inhaber eines Frahamer Unternehmens ist
berechtigt, pro Fragestunde insgesamt zwei inhaltlich unterschiedliche Fragen zu
stellen. Die Frage kann sich an den Bürgermeister, oderjedes weitere Mitglied des
Gemeinderatesrichten.

Tagesordnungspunkte der aktuellen Gemeinderatssitzung können nicht behandelt
werden.

Für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte besteht keine Verpflichtung, an der
Bürgerfragestunde teilzunehmen oder an sie/ihn gerichtete Fragen zu beantworten

Die Frage ist in der Bürgerfragestunde vom Anfragesteller selbst vorzutragen. Ist
diese Person unentséhuldigt nicht anwesend, so wird die Anfrage als nicht
eingebracht gewertet. Ansonsten kann sie vor der nächsten Gemeinderatssitzung
vorgebracht werden.

Der Vorsitzende kann die Anfrage an den zuständigen Referentenoder eine mit der
Angelegenheit betreute Person weiterleiten. Diese Person ist im Vorfeld von der
Anfrage rechtzeitig durch den Bürgermeister zu informieren. Die Reihenfolge der
Beantwortung richtet sich nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Fragen im
Gemeindeamt. Werden mehr Fragen eingebracht, als in der Fragestunde
beantwortet werden können, werden offen gebliebene Fragen in der nächsten
Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger beantwortet, sofern die Person, die die
Fragen gestellt hat, anwesend ist.
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FRAHAMI
im Eferdinger Land

Bei der Beantwortung der Anfragen ist insbesondere auf die Wahrung des
Amtsgeheimnisses, der Privatsphäre und die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften zu achten. Ein Rechtsanspruch auf die Beantwortung
einer Anfrage bestehtjedenfalls nicht.

Der Verlauf der Bürgerfragestunde ist zu protokollieren. Dabei sind zumindest die
Daten des Fragenden, der Adressat der Frage, die Frage(n) selbst sowie der
wesentliche Inhalt der Antwort zu protokollieren. Das entsprechende Protokoll kann
während der Amtsstunden im Gemeindeamt eingesehenwerden.

Der Befragte hat die Frage im Rahmen der Fragestundegrundsätzlich mündlich zu
beantworten. Die Zeit für die Bea ntwortung einer Frage ist auin Minuten begrenzt.
Sollte eine Beantwortung während der Fragestunde aus zeitlichen Gründen nicht
möglich sein oder der Befragte dazu Unterlagen benötigen, die bis zu Beginn der
Fragestunde nicht beschafft werden konnten, so hat die Beantwortung vor der
nächstfolgenden Gemeinderatssitzung zu erfolgen. Der Anfragesteller ist
rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen.

Die Bürgerfragestunde kann jederzeit durch einen einfachen Beschluss des
Gemeinderateswieder eingestellt werden (2.8. bei geringer Beteiligung etc.).

Der Bürgermeister

Haral
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